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4. Geschiaftsbericht
der Rekurskommission
fiir Massnahmen
gegeniiber Fahrzeugfiihrern

4.1 Schwerpunkte der Tatigkeit

Die Zahl der bei der Rekurskommission eingereichten Beschwer-
den ging im Berichtsjahr mit 265 gegenutber 272 im Vorjahr leicht
zurlick, was dem Trend beim Strassenverkehrs- und Schifffahrts-
amt des Kantons Bern entspricht, das im Berichtsjahr ebenfalls et-
was weniger Administrativmassnahmen gegenUber Fahrzeugfih-

rern erliess. Die konkreten Zahlen sind indessen wegen technischer .

Probleme auf Bundesebene: noch nicht erhéltlich. Zurtickzufihren
ist die leicht rlicklaufige Tendenz sowohl bei der Rekurskommission
wie bei der Vorinstanz wohl auf die inzwischen allgemein bekannte
Praxis bei Geschwindigkeitstiberschreitungen.

Am Haufigsten beschwerten sich Fahrzeugfihrerinnen und Fahr-
zeugflhrer gegen Warnungsentzige, die wegen Geschwindigkeits-
Uberschreitungen und -exzessen (89 Beschwerden gegentiber 108
im Vorjahr) von der Vorinstanz verfugt worden waren. Dagegen sind
die Beschwerden gegen befristete Warnungsentziige wegen Fah-
rens in angetrunkenem Zustand (21 Beschwerden gegenuber 25 im
Jahre 2001) nur leicht zurtickgegangen. Diese Abnahme durfte auf
die Verscharfung der Praxis zurlickzufUhren sein, wonach gegen-
Uber rlckfélligen Alkoholtatern schneller ein vorsorglicher Entzug
des Flhrerausweises im Hinblick ‘auf einen unbefristeten Siche-
rungsentzug wegen Verdachts auf Trunksucht oder charakterlicher
Nichteignung verfligt wird. Deutlich zugenommen haben denn auch
mit 31 (gegenlber 21 im Vorjahr) Beschwerden gegen die Verfu-
gung eines vorsorglichen Flhrerausweisentzuges wegen Verdachts
auf Trunk- oder Drogensucht sowie aus charakterlichen Griinden.
Ebenso deutlich zurlickgegangen sind dagegen die Beschwerden
gegen Sicherungsentziige (16 gegenlber 27 im Vorjahr). Im Ver-
haltnis zur Gesamtheit der eingereichten Beschwerden machen
jene gegen vorsorgliche Flhrerausweisentziige und Sicherungsent-
zige aber nach wie vor 21 Prozent (gegenUtber knapp 22% im Vor-
jahr) aus.

64 (2002: 61) Gesuche um Aufschub der Vollstreckung von War-
nungsentztigen aus beruflichen Griinden wurden zustandigkeits-
halber zur direkten Beantwortung an die Vorinstanz Gberwiesen.

Im Jahr 2003 tagte die Rekurskommission 12-mal (2002: 13-mal).
Sie entschied Uber 126 (2002: 140) Beschwerden. Von den 116 im
Berichtsjahr erdffneten Entscheiden wurden 8 an das Bundesge-
richt weitergezogen. Zwei Beschwerden wurden gutgeheissen, vier
abgewiesen, auf einen Fall trat das Bundesgericht nicht ein. Eine
Beschwerde ist noch hangig.

Fur abgewiesene Beschwerden sowie flr Abschreibungsverfigun-
gen und Nichteintretensentscheide wurden den unterliegenden
Parteien im Berichtsjahr Verfahrenskosten in der H6he von 73505
Franken (2002: CHF 112280.-) auferlegt.

Das Strassenverkehrs- und Schifffanrtsamt wurde in vier Féllen ver-
pflichtet, der obsiegenden Partei eine Entschadigung, total 5000
Franken (2002: CHF 4204.60), auszurichten. Die Rekurskommis-
sion musste im Berichtsjahr Parteikostentschadigungen in der
Hohe von 5500 Franken Ubernehmen.

Auch flr die Geschéftsstelle erwies sich das Jahr 2008 als recht ar-
beitsreich. Insbesondere die Vorbereitung der Préasidialentscheide
betreffend der vorsorglichen Flhrerausweisentzliige sind arbeits-
intensiv. Gleichwohl konnten im Berichtsjahr insgesamt 260 Be-
schwerden (gegentber 311 im Vorjahr) erledigt werden. Die Pen-
denzen sind im Berichtsjahr mit 39 gegenlber 34 im Vorjahr prak-
tisch gleich geblieben.

4.2 Personal

Im Berichtsjahr erfuhr die Rekurskommission keine personellen An-
derungen. Nach wie vor setzt sie sich aus drei Juristen, einer Ver-
kehrspsychologin und einem Alkoholflirsorger zusammen. An die
Kommissionsmitglieder sind geméss Dekret vom 11. Dezember
1985 betreffend Taggelder und Reiseentschadigungen in der Ge-
richts- und Justizverwaltung im Berichtsjahr 80827.70 Franken
(2002: CHF 88902.55) ausbezahlt worden.

4.3 Projekte

Im Rahmen der geplanten Einfihrung der Neuen Verwaltungsfih-
rung (NEF) in der Kantonsverwaltung stellte sich bei der Rekurs-
kommission, deren Geschéftsstelle administrativ der Polizei- und
Militardirektion des Kantons Bern zugeordnet ist, die Frage, wie
sie als verwaltungsunabhéngige Justizbehérde behandelt werden
sollte. Insbesondere war sicherzustellen, dass sie aus rechtsstaat-
lichen Griinden nicht ohne Berlicksichtigung der Besonderheiten
einer Justizbehdrde in das Modell NEF-SOLL eingebunden wird.
Nach entsprechenden Abklarungen kamen die Rekurskommission
und die Polizei- und Militardirektion Uberein, dass die Rekurskom-
mission — gleich wie die Ubrigen Gerichtsinstanzen des Kantons —
vorlaufig nicht in NEF-SOLL eingebunden wird und deshalb eine
besondere Rechnung zu fihren hat.

Im Namen der Rekurskommission des Kantons Bern fur Massnah-
men gegenlber Fahrzeugflihrern

Der Prasident: Reusser






	Geschäftsbericht der Rekurskommission für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern

